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Rechtssatz

Auch der in der Fassung der 41. Novelle zum ASVG im § 113 Abs 1 ASVG vorgesehene Beitragszuschlag ist zwar nicht

als Verwaltungsstrafe, aber doch weiterhin als eine andere Sanktion für Verstöße gegen gesetzliche P8ichten zu

werten. Daher kommt der Art des Meldeverstoßes und damit dem Verschulden des Meldep8ichtigen - neben anderen

Umständen, wie z. B. den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beitragsschuldners - bei der Ermessensausübung

innerhalb der objektiven Grenzen Bedeutung zu. Zunächst sind aber - ohne Berücksichtigung der Art des

Meldeverstoßes und damit des Verschuldens des Meldep8ichtigen an diesem Verstoß diese objektiven Grenzen

maßgeblich. Dabei ist auch von Belang, dass gem § 113 Abs 1 ASVG jedenfalls die Höhe der Verzugszinsen

vorzuschreiben ist (Hinweis auf E 23.6.1988, 86/08/0169).

Im RIS seit

06.04.2006

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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